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RS OGH 1951/10/3 3Ob498/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1951

Norm

GBG §45

Rechtssatz

Wenn im Vormerkungsbescheid keine Frist für die Einbringung der Rechtfertigungsklage gesetzt wurde, ist über ein

vom bücherlichen Vormann eingebrachtes Löschungsgesuch eine Tagsatzung anzuordnen.

Entscheidungstexte

3 Ob 498/51
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